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Agenda 

1. Vorstellen Skribble
eOperation hat Skribble Zuschlag erteilt

2. Skribble im Einsatz bei Stadt Zug

3. Lösungen zur Effizienzsteigerung im Behörden-Umfeld
● Elektronische Siegel - einfache Nutzung über die Skribble-Plattform
● Elektronisch Beurkunden mit einem Klick - UPReg Lösung von Skribble

4. Fragen & Antworten 



2018
Gegründet

100’000+
Aktive Nutzer

3+ Mio
Signaturen

Elektronisch signieren  – 
Einfach, sicher,
einsatzbereit ab Tag 1

Skribble

Kostenlos testen unter https://www.skribble.com/

https://www.skribble.com/


Skribble im Einsatz 
bei Stadt Zug



Skribble Anbindung am GEVER



Skribbeln direkt aus dem GEVER



Elektronische Siegel
Einfache Nutzung über die Skribble Plattform



Elektronische Siegel 

Geregeltes Siegel 
(Qualifiziertes Siegel in EU)

Ein geregeltes elektronisches Siegel ist eine 
qualifizierte elektronische Signatur einer juristischen 
Person.

● Ist im schweizerischen Bundesgesetz ZertES geregelt

● Dient als elektronischer Nachweis, dass ein digitales 
Dokument von einer Behörde oder Firma ausgestellt wurde

● Können mittels Bundes Validator überprüft werden

Fortgeschrittenes Siegel

Ein fortgeschrittenes elektronisches Siegel ist eine 
fortgeschrittene elektronische Signatur von 
juristischen Personen.

● Ist im schweizerischen Bundesgesetz ZertES nicht geregelt

● Dient als elektronischer Beweis, dass ein digitales 
Dokument von einer Behörde oder Firma ausgestellt wurde

● Können mittels Bundes Validator nicht überprüft werden



Elektronisch Siegeln 
über Skribble

Benutzerfreundliche Oberfläche

Sofort einsetzbar, ohne IT Ressourcen

Eine Person kann mehrere Siegel verwenden

Skribble kümmert sich um den Siegelantrag















Elektronisch Beurkunden 
mit einem Klick 
UPReg Lösung von Skribble



Grundlage für elektronisch öffentliche Urkunden 
und elektronische Beglaubigungen

Art. 1 Gegenstand und Zweck
1 Diese Verordnung regelt im Bereich des Privatrechts und der amtlichen 
Vermessung die technischen Anforderungen und das Verfahren für die Erstellung 
von:

a. elektronischen öffentlichen Urkunden, einschliesslich der elektronischen 
amtlichen Auszüge, Bestätigungen und Bescheinigungen aus öffentlichen 
Registern;

b. elektronischen Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften;
c. Beglaubigungen von Papierausdrucken elektronischer Dokumente.

2 Sie soll sicherstellen, dass elektronische öffentliche Urkunden gleich sicher sind wie 
öffentliche Urkunden auf Papier und zwischen unterschiedlichen Informatiksystemen 
ausgetauscht werden können.

3. Abschnitt:
Verfahren für die Erstellung elektronischer öffentlicher Urkunden und 
elektronischer Beglaubigungen

Art. 10 Allgemeine Bestimmungen
1 Die Urkundsperson geht bei der Erstellung einer elektronischen öffentlichen Urkunde 
oder einer elektronischen Beglaubigung nach den Artikeln 11-16 wie folgt vor:

a. Sie erstellt das elektronische Dokument.
b. Sie fügt dem Dokument das betreffende Verbal auf einer eigenen Seite 

(Verbalseite) an.
c. Sie speichert das Dokument in einem anerkannten elektronischen Format.
d. Sie signiert das Dokument mit einer mit einem qualifizierten Zeitstempel 

verbundenen qualifizierten elektronischen Signatur gemäss ZertES.
e. Sie ruft die Zulassungsbestätigung aus dem UPReg ab und bringt sie auf 

der Verbalseite an; die Zulassungsbestätigung bezieht sich ausschliesslich 
auf das betreffende von der Urkundsperson signierte Dokument.

Verordnung über die Erstellung elektronischer öffentlicher 
Urkunden und elektronischer Beglaubigungen (EÖBV)



Elektronisch Beurkunden heute



Aufsetzen/Registrierung Anwendungsprozess

Auf Papier ● Stempel und Kugelschreiber genügen ● Stempel und Unterschrift im Büro des Notar
● Archivierung und Weiterverarbeitung auf 

Papier
● Originale begrenzt auf ausgestellte 

Exemplare

Bestehende Lösungen 
mit Hardware-Token und 
Cygillum-Software

● Registrierung auf UPReg.ch
● Anforderungen

- Signieren mit QES 
- Hardware-Token (YubiKey der Firma Yubico)

● Installieren der Software Cygillum

● Schritt 1: Dokument mit QES signieren 
● Schritt 2: Cygillum Software lokal starten und 

in zigg Schritten mit Hardware-Token 
elektronisch Beurkunden

● Archivierung und Weiterverarbeitung digital, 
ohne Medienbruch

Beurkunden mit Skribble ● Registrierung auf UPReg.ch
● Anforderungen

- Signieren mit QES via Skribble
- Hardware-Token (YubiKey der Firma Yubico)

● UPReg-Modul bei Skribble aktivieren

● Dokument direkt auf Skribble im gleichen 
Schritt mit QES signieren und Beurkunden, 
ohne Hardware-Token!

● Archivierung und Weiterverarbeitung digital, 
ohne Medienbruch

Beurkunden im Digitalen Zeitalter























2018
Gegründet
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Skribble AG


